
RennwLott 07 - Steueranmeldung Buchmacher 
FA Magdeburg 03/2016 

 

 
Name/Firma und Anschrift Steuernummer (Bitte unbedingt angeben!) 

 
 

Auskunft erteilt Telefon 
 
 
 
 
 
 

Finanzamt Magdeburg 
Tessenowstraße 10 
39114 Magdeburg 

Rennwettsteueranmeldung 
- Buchmacher - 

(§ 17 Abs. 1 RennwLottAB) 
 

Für die Zeit vom    
bis zum    
Nachweisungs-Nr.    

 
 

Datum der 
abgeschlosse- 

nen Wetten 

   Block-Nr., mit Wettschein-Nrn. 
von - bis 

Wettbeträge zurückgegebe- 
ne Wetteinsätze 

Steuer 
(5 v. H.) 

fälliger Steuer- 
betrag 

(Abrundung auf 5 ct)    Kassen-Nr., mit Maschinenlauf-Nrn. 
von - bis 

       

 Gesamtbetrag (abgerundet auf volle 10 ct)  
an das Finanzamt Magdeburg zu entrichten:  

 
Es wird versichert, dass die Angaben in dieser Steueranmeldung wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht wurden. 

 
 

  
(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite! 



 

Steuernummer TN-Nr.                Prog.-Nr. 500 
1           

Zeitraum Abg.-Art Betrag Fälligkeit BT 
€ ct 

 550     
      
   Datenerfassung 

 

Hinweise 
 

1.   Die mit dieser Steueranmeldung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. der Abga- 
benordnung erhoben. 

 
2.   Die Nachweisung nebst Anhang hierzu (§ 17 Abs. 4 S. 2 RennwLottAB) ist von dem zu ihrer 

Einreichung Verpflichteten zu unterschreiben und spätestens bis zum 7. jeden Monats für die in 
der Zeit vom 16. bis zum Schluss des vorangegangenen Monats und spätestens bis zum 
22. jeden Monats für die in der Zeit vom 01. bis 15. desselben Monats abgeschlossenen Wetten 
dem zuständigen Finanzamt einzureichen. In der Nachweisung ist die Steuer selbst zu berech- 
nen (Steueranmeldung, vgl. § 18 Abs. 1 RennwLottAB). 

 
3.   Die Steuer ist gleichzeitig mit der Einreichung der Nachweisung an die Kasse des Finanzamts zu 

entrichten. Bei der Überweisung des Betrags ist anzugeben, dass es sich um Rennwettsteuer 
handelt und auf welchen Zeitraum der Betrag entfällt (§ 18 Abs. 2 RennwLottAB). 

 
4.   Wenn die Nachweisung nicht rechtzeitig beim Finanzamt eingeht, kann ein Verspätungszuschlag 

bis zu 10 v. H. des anzumeldenden Steuerbetrages festgesetzt werden. 
 

5.   Bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Steuer ist ein Säumniszuschlag zu entrichten. Der Säumnis- 
zuschlag beträgt 1 v. H. des rückständigen Steuerbetrages für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis. 

 
Dienstgebäude und Konto des Finanzamtes 

 
Dienstgebäude: Bankverbindung:  
Finanzamt Magdeburg Bundesbank Magdeburg 
Tessenowstraße 10 IBAN DE26810000000081001507 
39114 Magdeburg BIC MARKDEF1810 

 
 

- vom Finanzamt auszufüllen - 
 
 

Verfügung Erledigungsvermerk 
(Datum, Nz.) 

 
1 Festsetzungsstelle 

 
1.1 Anmeldung 

 
   ohne Beanstandung 
   abweichend von der Anmeldung festgesetzt 
   Verspätungszuschlag festgesetzt 

 
1.2 Eintragung in die Steuerliste 

 
2 Zustimmung nach § 168 AO erteilt 

 
3 Datenerfassung 

 
 
 
 
 
 
 

MPS 
 
 

4 Prüfung durch die DRV 
 

5       
 

6 z. d. A. 
 

   
(Nz. des SGL) (Datum) (Nz. des Bearbeiters) 



RennwLott 07 - Steueranmeldung Buchmacher 
FA Magdeburg 03/2016 

 

- Durchschrift für Ihre Unterlagen - 
 

Name/Firma und Anschrift Steuernummer (Bitte unbedingt angeben!) 

 
 

Auskunft erteilt Telefon 
 
 
 
 
 
 

Finanzamt Magdeburg 
Tessenowstraße 10 
39114 Magdeburg 

Rennwettsteueranmeldung 
- Buchmacher - 

(§ 17 Abs. 1 RennwLottAB) 
 

Für die Zeit vom    
bis zum    
Nachweisungs-Nr.    

 
 

Datum der 
abgeschlosse- 

nen Wetten 

   Block-Nr., mit Wettschein-Nrn. 
von - bis 

Wettbeträge zurückgegebe- 
ne Wetteinsätze 

Steuer 
(5 v. H.) 

fälliger Steuer- 
betrag 

(Abrundung auf 5 ct)    Kassen-Nr., mit Maschinenlauf-Nrn. 
von - bis 

       

 Gesamtbetrag (abgerundet auf volle 10 ct)  
an das Finanzamt Magdeburg zu entrichten:  

 
Es wird versichert, dass die Angaben in dieser Steueranmeldung wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht wurden. 

 
 

  
(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite! 



 

Hinweise 
 
1.   Die mit dieser Steueranmeldung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. der Abga- 

benordnung erhoben. 
 
2.   Die Nachweisung nebst Anhang hierzu (§ 17 Abs. 4 S. 2 RennwLottAB) ist von dem zu ihrer 

Einreichung Verpflichteten zu unterschreiben und spätestens bis zum 7. jeden Monats für die in 
der Zeit vom 16. bis zum Schluss des vorangegangenen Monats und spätestens bis zum 
22. jeden Monats für die in der Zeit vom 01. bis 15. desselben Monats abgeschlossenen Wetten 
dem zuständigen Finanzamt einzureichen. In der Nachweisung ist die Steuer selbst zu berech- 
nen (Steueranmeldung, vgl. § 18 Abs. 1 RennwLottAB). 

 
3.   Die Steuer ist gleichzeitig mit der Einreichung der Nachweisung an die Kasse des Finanzamts zu 

entrichten. Bei der Überweisung des Betrags ist anzugeben, dass es sich um Rennwettsteuer 
handelt und auf welchen Zeitraum der Betrag entfällt (§ 18 Abs. 2 RennwLottAB). 

 
4.   Wenn die Nachweisung nicht rechtzeitig beim Finanzamt eingeht, kann ein Verspätungszuschlag 

bis zu 10 v. H. des anzumeldenden Steuerbetrages festgesetzt werden. 
 
5.   Bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Steuer ist ein Säumniszuschlag zu entrichten. Der Säumnis- 

zuschlag beträgt 1 v. H. des rückständigen Steuerbetrages für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis. 

 
Dienstgebäude und Konto des Finanzamtes 

 
Dienstgebäude: Bankverbindung:  
Finanzamt Magdeburg Bundesbank Magdeburg 
Tessenowstraße 10 IBAN DE26810000000081001507 
39114 Magdeburg BIC MARKDEF1810 


